
Nutzungsbedingungen
zum Angebot der Familienkarte Kirchheim

Die Familienkarte der Gemeinde Kirchheim b. München ist kostenlos.

Die Familienkarte ist ein Angebot der Gemeinde Kirchheim b. München für Familien, deren Erstwohnsitz in 
Kirchheim b. München liegt und in deren Haushalt mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren lebt.

Bezugsberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen, juristische Personen (Körperschaften des öffent-
lichen und privaten Rechts) können die Karte nicht beantragen. Die Karte wird auf Antrag von Verwaltungs-
mitarbeitern der Gemeinde Kirchheim b. München ausgegeben bzw. versendet. Dabei bleibt die Gemeinde 
Kirchheim b. München Eigentümerin der Karte und überlässt diese den Familienkarten-Inhabern für die Dauer 
der Gültigkeit. Der Familienkarten-Inhaber ist verpflichtet, jede Änderung in den Voraussetzungen für den 
Erhalt der Familienkarte der Gemeinde Kirchheim b. München unverzüglich mitzuteilen.

Falsche oder missbräuchlich gemachte Angaben bei der Antragstellung und Nutzung der Familienkarte führen 
zur Unwirksamkeit der Karte und können strafbar sein. In diesem Fall behält sich die Gemeinde Kirchheim 
b. München das Recht vor, die Familienkarte zurückzufordern. Bei Verlust der Karte wenden Sie sich bitte 
an die Abteilung Wirtschaftsförderung unter der Telefonnummer: 089 90909-9404.

Die Inanspruchnahme von Serviceleistungen (z.B. Elternbildungskurse etc.) sowie alle weiteren Kosten, die 
bei der Nutzung der Familienkarte der Gemeinde Kirchheim b. München anfallen, tragen die jeweiligen Inhaber.


